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ULRIKE BÖKER: Lieber Herr Barth, weshalb haben  
Sie sich entschieden, sich auf Medizinrecht zu  
spezialisieren?

 
HOLGER BARTH: Das liegt an meinem Interesse für 
verschiedene Rechtsgebiete und unterschiedlichste 
Problemlagen. Das Medizinrecht ist ja kein eigenes 
Rechtsgebiet, sondern eine Querschnittsmaterie. 
Diese hat Bezüge sowohl zum Zivilrecht als auch 
zum öffentlichen Recht. Deutlich wird dies etwa 
bei der Abgabe einer vertragsärztlichen Praxis. Hier 
muss ein privatrechtlicher Kaufvertrag zwischen 
Abgeber und Erwerber geschlossen werden, wäh-
rend über die öffentlich-rechtliche Nachbesetzung 
in einem komplexen Verwaltungsverfahren vor den 
Zulassungsgremien entschieden wird. 

Zu den Rechtsgebieten gehören das Gesellschafts-
recht, Arbeits- und Sozialrecht, Steuerrecht, Ver-
waltungsrecht, das Berufsrecht der Ärzte und 
Psychotherapeuten einschließlich des Werbe- und 
Wettbewerbsrechts wie auch das Strafrecht. Die 
ebenfalls bedeutsame Haftung aufgrund heilbe-
ruflicher Behandlungsfehler ist vor allem privat-
rechtlicher Natur – eine Spezialmaterie, bei der die 
meisten medizinischen Fragen beantwortet werden 
müssen, dies regelmäßig mithilfe von Sachverstän-
digengutachten.

In diesem Gestrüpp ganz unterschiedlicher Rechts- 
und Verfahrensnormen gilt es, wirtschaftlich 
interessengerechte und möglichst rechtssichere 
Lösungen zu entwickeln. Hier ist insbesondere 
die Vertragsgestaltung bei Praxisabgaben und 
Kooperationen gemeint. Aber auch zu Zulassungen 
etwa wegen eines Sonderbedarfs oder zur Ver-
gütung psychotherapeutischer Leistungen stellen 
sich interessante Fragen, bei denen verfassungs-
rechtliche Vorgaben – vor allem die Berufsfreiheit 

Im Rahmen berufsrechtlicher Beratungen oder Ver-
fahren geht es zunehmend um den Vorwurf von 
Grenzüberschreitungen innerhalb der Psychothe-
rapie, also der Vernachlässigung des sogenannten 
Abstinenzgebots, wie es in den Berufsordnungen 
der Landespsychotherapeutenkammern – nicht 
aber Landesärztekammern – konkret geregelt ist. 
Da kann es unterhalb der strafrechtlichen Schwelle 
um rein wirtschaftlichen oder „nur“ narzisstischen 
Missbrauch der Stellung des Therapeuten gehen. 
Fragen dazu werden mitunter auch von betroffenen 
Patientinnen oder Patienten an mich gestellt. Um 
dieses Thema kümmert sich übrigens besonders 
engagiert der Ethikverein e. V. – Ethik in der Psycho-
therapie in Essen.

UB: Was war Ihr spannendster Fall?

HB: Besonders spannend war ein Revisionsverfah-
ren, in dem das BSG mit Urteil vom 17. September 
2009 erstmals bestätigt hat, dass niedergelassene 
Vertragsärzte – in diesem Fall ein Onkologe in einer 
Kleinstadt – zur defensiven Drittanfechtung eines 
Bescheids eines anderen, der eine Sonderbedarfs-
zulassung erhalten hat, berechtigt sind, wenn ihnen 
dadurch erhebliche wirtschaftliche Nachteile dro-
hen. Das gilt natürlich auch für Psychotherapeuten, 
kommt aber bei ihnen nur selten zum Zuge, da sie 
sich angesichts langer Wartelisten über Konkurrenz 
zumeist eher freuen.

UB: Was war Ihr schwierigster Fall?

HB: Als besonders schwierig und gleichzeitig belas-
tend empfinde ich einen Fall der Arzthaftung wegen 
des Eintritts eines Anästhesieschadens bei einem 
Kleinkind mit schwersten Folgen. Das für den klei-
nen Patienten eingeleitete Klageverfahren läuft 
noch. Die Schwierigkeiten liegen im medizinischen 
Bereich und dort bei den Kausalitäts- und Beweis-
fragen und der dafür wichtigen Wertung, ob ein 
grober Behandlungsfehler des Anästhesisten vorlag.

UB: Wenn Sie drei Wünsche frei hätten: Was würden 
Sie im Zulassungsrecht und im SGB V ändern?

HB: Der erste Wunsch wäre: Ein für Angestellte 
bereits zulässiger Viertel-Versorgungsauftrag wird 
auch für selbstständige Leistungserbringer einge-
führt. 

– berücksichtigt werden müssen. Dabei ist zu 
bedenken, dass die Teilnehmer des stark regulier-
ten Gesundheitsmarktes bzw. deren Repräsentan-
ten die für sie innerhalb des gesetzlichen Rahmens 
geltenden Regeln selbst mitbestimmen. Die Diver-
sität und Komplexität der zu berücksichtigenden 
gesetzlichen und untergesetzlichen Regelungen 
und gegebenenfalls medizinischen Fakten machen 
für mich die Faszination der Tätigkeit eines Fachan-
walts für Medizinrecht aus.

UB: Mit welchen Themen haben Sie es bei Psychothe-
rapeut*innen und Ärzt*innen hauptsächlich zu tun?

HB: Generell habe ich es mit den oben schon skiz-
zierten Themen bereits niedergelassener oder nie-
derlassungswilliger Ärzte und Psychotherapeuten 
in ihrer gesamten Bandbreite zu tun. Auch berufs-
rechtliche und strafrechtliche Themen in Verbin-
dung mit Haftungsfragen bei Psychotherapeuten 
sind zunehmend virulent. Das Vergütungsrecht 
kommt insbesondere in den mit Unterstützung des 
bvvp geführten sozialgerichtlichen Streitverfahren 
zum Tragen, die bis hin zum BSG und BVerfG reich-
ten, aber auch etwa in Regressverfahren der KV. Die 
Beratung von Haus- und Fachärzten außerhalb der 
Arztgruppe der Psychotherapeuten bewegt sich in 
einem ähnlichen inhaltlichen Spektrum.

UB: Was sind die häufigsten Anliegen der Psychothera-
peut*innen?

HB: Mir werden oftmals Fragen zu den rechtlichen 
Rahmenbedingungen bei der Anstellung von Ärzten 
und Psychotherapeuten mit oder ohne eigenes 
Budget gestellt. Spezialfragen kommen in Zulas-
sungsverfahren wegen eines Sonderbedarfs, bei-
spielsweise nach Systemischer Therapie, oder bei 
anteiliger Entsperrung eines Planungsbereichs auf.

Zweitens: Gesetzgeber und GBA lockern die Regeln 
zur Zulassung wegen Sonderbedarfs, der dann künf-
tig auch schon dann bejaht werden kann, wenn dies 
für eine regional ausgewogene Versorgung nach 
Schwerpunkten angezeigt – statt „unerlässlich“– ist, 
so unter anderem bei Einführung eines neuen Richt-
linienverfahrens wie der Systemischen Therapie.  

Drittens: Der Gesetzgeber selbst stellt eine 
angemessene Vergütung psychotherapeutischer 
Leistungen durch konkretere Vorgaben für den 
Bewertungsausschuss sicher.

UB: Zum Abschluss noch eine Frage, die uns schon seit 
2018 beschäftigt: Können Sie eine Prognose geben zur 
Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Sachen 
Vergütung?

HB: Ich hoffe, dass das BVerfG über die seit 2018 
anhängigen Beschwerden zeitnah entscheiden wird. 
Ich gehe davon aus, dass das Gericht die ungleiche 
Systematik der Strukturzuschläge beanstanden 
und zwei angefochtene BSG-Urteile vom 11. Okto-
ber 2017 aufheben wird. Das BSG muss dann dem 
Bewertungsausschuss Gelegenheit zu einer Neu-
regelung der Vergütung geben, die am Maßstab 
seiner bisherigen Beschlüsse zu einer erheblichen 
Nachvergütung führen müsste.

Faszination Medizinrecht
Der Freiburger Anwalt Holger Barth berät und betreut den bvvp seit Jahren bei rechtlichen Fragen und vor allem 

bei Klagen zum Honorar – mit großem Erfolg für die gesamte Psychotherapeutenschaft. Ab März bietet  
Holger Barth einmal im Monat eine juristische Beratung exklusiv für bvvp-Mitglieder an; Grund genug, ihn und 

seine Arbeit vorzustellen. Vorstandsmitglied Ulrike Böker hat mit ihm gesprochen.

Nutzen Sie am 30. März unsere neue  
Rechtsberatung und stellen Sie Ihre Fragen: 
www.bvvp.de/service/rechtsberatung  




